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Informationspflicht 

gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung 

 

Verarbeitungstätigkeit Freiwillige Feuerwehr 

Gemeinde-/Stadtverwaltung Gemeinde Schwanau 
Kirchstraße 16 
77963 Schwanau-Ottenheim 
Tel. 07824/6499-0  
rathaus@schwanau.de 

Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO Bürgermeister: Marco Gutmann 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter Frau Sandra Stahn  
datenschutz@schwanau.de 

Zwecke der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlage 

Personalerfassung und -verwaltung,  
Erfassung Dienstzeiten für Jubiläen und 
Auszeichnungen, Lehrgangsverwaltung, 
Ausrüstungszuweisung und -verwaltung,  
Dokumentation Feuerwehrzugehörigkeit, 
Verwaltung und Abrechnung der 
Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung 
öffentlicher Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. e 
DS-GVO erforderlich: § 7 FwG BW, § 21 Abs. 1 
Nr. 2 StVG, Feuerwehrsatzung und FwES der 
Gemeinde Schwanau 

Geplante Speicherungsdauer Die Daten werden so lange gespeichert, wie sie 
für den o.g. Zweck erforderlich sind.  

Empfänger oder Kategorie von Empfängern der 
Daten (Stellen, denen die Daten offengelegt 
werden) 

Auftragsverarbeiter (Auftragsverarbeiter i.S.d. 
Art. 4 i.V.m. Art. 28 DS-GVO.), Öffentliche Stelle 
(Andere Feuerwehren, Feuerwehrschulen, 
Einrichtungen für Ehrungen, Ämter 
(Landratsamt und Landesverwaltung) 

Betroffenenrechte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sie haben als betroffene Person das Recht von 
der Gemeindeverwaltung Auskunft über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 
15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten 
(Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 
17 DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, 
sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen gemäß 
Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. 
Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch 
einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. 
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie 
sich beim Landesbeauftragten für den 



Gemeinde Schwanau 

Version 1.0  Seite 2 von 2 
 

Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung, Daten bereitzustellen, Folgen der 
Verweigerung 
 
  

Für die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr 
ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten notwendig. Sofern Sie die Daten nicht 
bereitstellen, ist keine Mitgliedschaft möglich.  

 


